
Erhaltungssatzung

"Nebelschütz - Gebiet Ifrr
nach $ 172 Abs 1Nr. l BauGB

Aufgrund des $ 172 Abs. Nr. I und Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom
23. September 2004 (BGBI. I S. 2414) sowie des $ 4 der Kommunalverfassung des Freistaa-
tes Sachsen in der derzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Nebelschütz folgende
Satzung beschlossen:

$ I Örtücher Geltungsbereich

Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst die im beiliegenden Plan, der Bestandteil dieser
Satzung ist, dargestelhen Grundstücke.

$ 2 Sachlicher Geltungsbereich

Diese Satzung dient nach Maßgabe des $ 3 der Erhaltung des Ortsbildes und der strukturellen
Stadtgestalt in ihrem Geltungsbereich gelegenen Siedlung. Sie gilt unbeschadet bestehender
Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen und der Genehmigungspflicht / nicht Genehmigungs-
pflicht baulicher Anlagen nach der Sächsischen Bauordnung.

S 3 Genehmigungspllicht

(l) Im Geltungsbereich dieser Satzung bedürfen die Errichtung, der Rückbau, die Anderung
und die Nutzungsänderung von baulichen Anlagen der Genehmigung. Dies gilt nicht für inne-
re Umbauten und Anderungen, die das äußere Erscheinungsbild der baulichen Anlage nicht
verändern.

(2) Die Genehmigung des Rückbaus, der Anderung und der Nutzungsänderung von baulichen
Anlagen darf nur versagt werden, wenn die jeweilige Maßnahme geeignet ist, bauliche Anla-
genzar beeintrachtigen, die erhalten werden sollen, weil sie als Bestandteil der Siedlung deren
städtebauliche Struktur und Gestalt mitbestimmen und insofern von städtebaulicher Bedeu-
tung sind.

(3) Die Genehmigungzur Enichtung einer baulichen Anlage darfnur versagt werden, wenn
die städtebauliche Gestaft oder Struktur der gemäß $ I geschützten Siedlung durch die beab-
sichtigte bauliche Anlage beeintr?ichtigt wird.

S 4 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des $ 213 Abs. I Nr.4 des BauGB handelt, wer im Geltungsbereich
dieser Satzung eine bauliche Anlage ohne Genehmigung ändert oder abbricht.
Die Ordnungswidrigkeit kann gem?iß $ 213 Abs. 2 BauGB mit einer Geldbuße bis zu 25.000 €
geahndet werden.
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S 5 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Anlage:
Anlage I - Geltungsbereich

ausge fe r t ig t  am: 01  .07  .2005

Nebe lschüt z, am 30.06.200 5
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Anlage I

Geltungsbereich
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Geltungsbereich der Satzung

Der Geltungsbereich umfasst in der Gemeinde Nebelschütz, Gemarkung Nebelschütz das
Flurstück Nr. 424139. teilweise
und die Flurstücke Nrn.

422/9 bis 422/30 424/9 bis 424/37 432/3 432/4 432/5
432/6 432/8 43219 432/n 432/12 432tr3 432/ts 432/16 432/17.
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